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Die sozialistische Gesellschaft, die politische Macht des 
werktätigen Volkes, ihre Staats- und Rechtsordnung sind 
die grundlegende Garantie für die Einhaltung und die Ver
wirklichung der Verfassung im Geiste der Gerechtigkeit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit.

Mit diesem Artikel beginnt der IV. Abschnitt, der insgesamt große 
Bedeutung für die praktische Verwirklichung aller Verfassungsbe
stimmungen hat. Artikel 86 verallgemeinert als Grundsatzbestim
mung die prinzipiellen Garantien für die Realität der sozialisti
schen Verfassung und ihre Verwirklichung im Geiste der Gerechtig
keit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit. Er ist inhaltsbe
stimmend für die in den folgenden Artikeln dafür im einzelnen ge
troffenen Festlegungen.

1. Die Realität und Wirksamkeit der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik ist darin begründet, daß sie den tatsäch
lichen gesellschaftlichen Verhältnissen entspricht und dazu dient, 
deren Entwicklung zu fördern und zu unterstützen.

Bereits Karl Marx deckte den engen Zusammenhang zwischen 
Produktions- und Rechtsverhältnisse auf. Er schrieb, „daß jede 
Form der Produktion ihre eignen Rechtsverhältnisse erzeugt“1 und 
daß die Rechtsverhältnisse aus den Produktionsverhältnissen hervor
gehen.2 Während die bürgerlichen Verfassungen, namentlich im impe
rialistischen Stadium des Kapitalismus, die bestehenden Produk
tions- und Gesellschaftsverhältnisse zu verschleiern suchen und des
halb im wesentlichen illusionäre Programmsätze enthalten, ist die 
sozialistische Staats- und Gesellschaftsverfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik realer Ausdruck der im Ergebnis des ge
meinsamen Kampfes der Werktätigen unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei in der DDR ent
standenen sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse. Sie widerspiegelt 
staatsrechtlich die politische Macht des werktätigen Volkes, das erst-

1 K. Marx, „Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie“, K. Marx^ 
F. Engels, Werke, Bd. 13, Berlin 1961, S. 619 f.

2 Vgl. K. Marx, „Kritik des Gothaer Programms“, K. Marx/F. Engels, 
Werke, Bd. 19, Berlin 1962, S. 18.
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